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Absenzen, Dispensationen und Urlaub vom Unterricht 
 

 Wenn ein Kind den Unterricht nicht besuchen kann, senden die Erziehungsberechtigten 
rechtzeitig eine Klapp-Absenzenmeldung. Diese informiert sämtliche betroffenen Per-
sonen gleichzeitig.  

 Jokerhalbtage: Diese vier Halbtage können einzeln oder zusammenhängend an einem 
beliebigen Zeitpunkt im Schuljahr bezogen werden. Die Erziehungsberechtigten senden 
frühzeitig (mind. 2 Tage im Voraus) ebenfalls eine Klapp-Absenzenmeldung mit dem 
Vermerk "Jokertag". 

 Absenzen, die als entschuldigt gelten, wie z.B. Krankheit, nicht verschiebbare Arztbesu-
che, Beerdigungen, Feiertage religiöser Gemeinschaften ausserhalb des christlichen 
Festkalenders, zählen nicht als Jokertage. Das Gleiche gilt für Dispensationen vom Un-
terricht gemäss Art. 16 der Volksschulverordnung. 

 Für zusätzlichen Urlaub (mehr als vier Halbtage pro Schuljahr) ist vorgängig ein 
schriftliches Gesuch an die Schulleitung zu richten. Die Schulleitung wird nach Rückspra-
che mit der Klassenlehrkraft entscheiden, ob zusätzliche Urlaubstage bewilligt werden. 
Zusätzliche Urlaube werden nur in Ausnahmefällen bewilligt. Die Schulferien sind jeweils 
zwei Jahre im Voraus bekannt. 

 Die Klassenlehrperson führt eine Absenzenkontrolle, aus der die jährlichen Schulver-
säumnisse der Lernenden ersichtlich sind. 

 

Gesetzliche Grundlagen 

Schulgesetz, Art. 35 Verantwortung für den Unterrichtsbesuch 

1 Die Erziehungsberechtigten sind verantwortlich dafür, dass ihr Kind der Schulpflicht nachkommt und den Unter-
richt besucht. 

2 Sie können ihr Kind an maximal vier Halbtagen pro Schuljahr ohne Begründung vom Unterricht dispensieren las-
sen. 

Volksschulverordnung, Art. 15 Absenzen 

1 Die Erziehungsberechtigten orientieren die zuständige Lehrperson unverzüglich, wenn ihr Kind nicht am Unterricht 
oder an einer Pflichtveranstaltung teilnehmen kann. Sie haben Absenzen nach Vorgabe der Schulleitung zu bestä-
tigen. 

2 Als entschuldigt gelten Absenzen wegen Krankheit, Unfall, Arztbesuch, familiärer Ereignisse oder zwecks Teil-
nahme an einer berufswahl- oder talentorientierten Veranstaltung und dergleichen. Die zuständige Lehrperson kann 
ein ärztliches Zeugnis oder eine andere schriftliche Bestätigung einfordern. 

3 Die zuständige Lehrperson führt eine Kontrolle, in der alle Absenzen eingetragen werden. 

Volksschulverordnung, Art. 16 Dispensationen 

1 Die Schulleitung kann Lernende im Interesse ihres individuellen Bildungsbedarfs von bestimmten Fächern, Unter-
richtsstunden und Pflichtveranstaltungen dispensieren. 

2 Dispensationen können insbesondere erteilt werden für: 

a) therapeutische Massnahmen; 
b) Massnahmen der sprachlichen Integration; 
c) angemessene Zeit zur Förderung einer besonderen Begabung; 
d) Schnupperlehren, sofern diese nicht in der unterrichtsfreien Zeit gemacht werden können. 

Volksschulverordnung, Art. 17 Urlaub 

1 Die Schulleitung kann Lernende auf Gesuch hin für ein Quartal vom Unterricht beurlauben, sofern eine Vermitt-
lung des Unterrichtsstoffs garantiert ist und die Erreichung der Bildungs- und Lernziele gewährleistet bleibt. 

2 Das Gesuch ist vor Beginn des Quartals einzureichen. 


